
Wofür?
Schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen, wenn Ihr Vierbeiner jemanden schädigt: 

als Halter und Hüter von Hunden oder als Halter und Hüter von Pferden

Wann?
Bietet finanzielle Sicherheit in allen alltäglichen Situationen, wie: 

beim Spazierengehen, beim Ausritt, bei Turnieren oder bei Rennen

Wie?
– In folgenden Bundesländern besteht für das Halten von Hunden eine gesetzliche Pflicht für eine Haftpflicht- 

Versicherung: Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In allen 
anderen Bundesländern besteht die Pflicht für „gefährliche“ Hunde.

– Schließen Sie Ihre Tiere am besten in Ihre Privathaftpflicht-Versicherung ein. 

– Die Höhe der Versicherungssumme können Sie selbst bestimmen. Es stehen 10, 20 oder 30 Mio. € pauschal  
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden zur Wahl. 

Was bietet Ihnen die Mecklenburgische?
– In Kombination mit unserer Privathaftpflicht-Versicherung sparen Sie 10 % Beitrag gegenüber einer separaten 

Absicherung. Sind Sie über 55 Jahre alt? Dann sparen Sie in der Hundehalter-Haftpflichtversicherung sogar 25 %.

– Haben Sie mehr als einen Hund? Dann ermäßigen wir den Beitrag für jeden weiteren Hund um 50 %.

– Für Kleinpferde/Ponys bis 148 cm Stockmaß bieten wir einen Sondertarif  mit 30 % Ermäßigung.

Als Hunde- oder Pferdehalter sind Sie für jeden Schaden verantwortlich, den Ihr 
Vierbeiner ver ursacht. So steht es im Gesetz. 

Wird dabei ein anderer Mensch verletzt, kann das unter Umständen eine lebenslange 
finanzielle Belastung für Sie bedeuten. Vor diesem Risiko schützen Sie sich ganz  
einfach mit unserer Tierhalter-Haftpflichtversicherung.

Kundeninformation 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung
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 Unsere Tierhalter-Haftpflichtversicherung schützt Sie optimal.

Etwa neun Millionen Hunde leben in Deutschland. Meistens sind sie friedlich und artig. Sie „wollen nur spielen“. Es gibt aber 
auch Ausnahmen. Von einem Hund kann potentiell eine Gefahr ausgehen. Deshalb gilt hier rechtlich die Gefährdungs-
haftung. Das heißt, als Halter haften Sie automatisch für die Schäden, die Ihr Hund verursacht. Auch wenn Sie während der 
Entstehung des Schaden gar nicht anwesend waren oder sich in jeglicher Hinsicht völlig korrekt verhalten haben, müssen 
Sie finanziell für die Schäden aufkommen. Dafür haften Sie in unbegrenzter Höhe – also mit Ihrem gesamten Vermögen. 
Das gleiche gilt auch für Pferdebesitzer, denn je größer das Tier, desto größer die Gefahr.

Kundeninformation 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Die wichtigsten Leistungen im Überblick versichert

Versicherungssumme wahlweise 10, 20 oder 30 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögens schäden 

Selbstbeteiligung wahlweise 150 € je Sach- und Vermögens schaden (20 % Beitragsnachlass) 

Für Hundehalter:
Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt 

Teilnahme an Hundesportveranstaltungen (z. B. Agility, Turniere, Hunderennen) 

Teilnahme an Schauvorführungen und Hundelehrgängen/-prüfungen 

Private Nutzung der Hunde zu therapeutischen Zwecken, als Rettungs- oder Suchhund sowie bei ehren amtlichen 
Tätigkeiten 

Führen ohne Leine und Maulkorb 

Schäden an gemieteten Wohnräumen bis 1 Mio. € 
Schäden an der Einrichtung von vorübergehend gemieteten Hotelzimmern, Ferienwohnungen und dgl. bis 100.000 €
Schäden im Ausland weltweit 

Mitversicherung von Welpen bis 12 Monate 

Für Pferdehalter:
Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt 

Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen (z. B. Pferderennen, Reitturniere) und Schauvorführungen 

Private Nutzung der Pferde zu therapeutischen Zwecken 

Personenschäden von Fremdreitern und Reitbeteiligten 

Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes 

Schäden an gemieteten Reithallen, Stallungen, Pferdekoppeln, Pferdeboxen und Pferdetransportanhängern bis 10.000 €
Private (unentgeltliche) Kutsch- und Schlittenfahrten 

Schäden im europäischen Ausland 

Mitversicherung von Fohlen bis 12 Monate 

Gut zu wissen:

„Den Schutz einer Tierhalter-Haftpflichtversicherung braucht jeder.“ Das zeigt dieses Beispiel:
Obwohl Dackel Max als Ausreißer bekannt ist, lassen seine Besitzer ihn im Garten frei laufen. Er schlüpft durch ein Loch 
im Zaun und läuft auf  die Straße. Ein Motorradfahrer muss ausweichen, stürzt und verletzt sich schwer. Die Kranken-
versicherung fordert von Ihnen die Rückzahlung der Behandlungskosten in Höhe von 72.000 €. Zusätzlich verlangt der 
Motorradfahrer Verdienstausfall für drei Monate in Höhe von 11.500 € und eine lebenslange Rente wegen Erwerbs-
minderung in Höhe von mtl. 2.300 €.


